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48.	 �Satzung für den Katholikenrat der Region München

§ 1  
Katholikenrat in der Seelsorgsregion München

1)	� Der Katholikenrat in der Seelsorgsregion München ist das vom Erzbischof 
anerkannte Organ im Sinne des Konzilsdekrets über das Apostolat der 
Laien (Nr. 26) zur Koordinierung der Kräfte des Laienapostolats und zur 
Förderung der apostolischen Tätigkeit im Bereich der Seelsorgsregion 
München. Er trägt den Namen „Katholikenrat der Region München“.

2)	� Es ist der Zusammenschluss von Vertretern/Vertreterinnen der Deka-
natsräte und der katholischen Verbände und Institutionen des Laien- 
apostolats sowie von weiteren Personen, die von der Vollversammlung 
des Katholikenrates der Region München hinzugewählt werden (siehe § 3 
Absatz 1) h)). 

3)	� Die Mitglieder des Katholikenrates der Region München entscheiden in 
eigener Verantwortung.

4)	� Amtszeit

	 a)	� Die Amtszeit der Vollversammlung beträgt in der Regel vier Jahre. Sie 
beginnt mit der konstituierenden Vollversammlung des Katholikenrates 
und endet mit dem Beginn der konstituierenden Vollversammlung des 
neuen, nächsten Katholikenrates der Region München.

	 b)	� Die Amtszeit des Vorstandes endet mit der Wahl des neuen Vorstandes. 
Diese findet in der Regel in der konstituierenden Vollversammlung 
statt.

§ 2  
Aufgaben

Der Katholikenrat der Region München hat insbesondere die Aufgaben, auf der 
Ebene der Seelsorgsregion München

a)	� die Entwicklung im kirchlichen, gesellschaftlichen und kommunalen Leben 
zu beobachten und Anliegen der Katholiken in der Öffentlichkeit zu vertre-
ten,

b)	� Anregungen für das Wirken der Katholiken in der Gesellschaft zu geben,

c)	� zu Fragen des kirchlichen und öffentlichen Lebens Stellung zu nehmen, 
Anregungen an die diözesanen Räte und Gremien in diesen Fragen zu ge-
ben sowie den Bischofsvikar für die Seelsorgsregion München zu beraten,

d)	� die ökumenische Zusammenarbeit zu fördern und zu vertiefen,
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e)	� gemeinsame Initiativen und Veranstaltungen der Katholiken vorzubereiten 
und durchzuführen,

f)	� die Durchführung von Aufgaben zu beschließen und im Einvernehmen mit 
dem Vorstand des Diözesanrates die dafür notwendigen Einrichtungen zu 
schaffen, wenn kein anderer geeigneter Träger zu finden ist,

g)	� die Arbeit der Pfarrgemeinderäte, der Pfarrverbandsräte, der Dekanatsräte 
und der katholischen Verbände und Gruppen bei Wahrung ihrer Eigen-
ständigkeit anzuregen, zu fördern und aufeinander abzustimmen und die 
Seelsorger/Seelsorgerinnen in ihrer Arbeit zu beraten und zu unterstützen,

h)	� bei der Festlegung der Schwerpunkte und Richtlinien der pastoralen Pla-
nung und der kirchlichen Bauprogramme sowie bei der kirchlichen Raum-
ordnung in der Seelsorgsregion München mitzuwirken,

i)	� bei der Erprobung von neuen Leitungsmodellen in der Seelsorge mitzuwir-
ken,

j)	� Anliegen der Katholiken in der Seelsorgsregion München wahrzunehmen,

k)	� zu Fragen der Erwachsenenbildung in katholischer Trägerschaft in Zusam-
menarbeit mit dem Münchner Bildungswerk im öffentlichen und kirchlichen 
Bereich Stellung zu nehmen und im Münchner Bildungswerk mitzuwirken.

§ 3  
Mitglieder

Mitglieder des Katholikenrates der Region München sind

1)	� stimmberechtigt

	 a)	� der/die Vorsitzende aus jedem Dekanatsrat aus der Seelsorgsregion 
München oder dessen/deren gewählte/-r ständige/-r Vertreter/Ver
treterin für den Katholikenrat der Region München sowie eine/ein 
weitere/weiterer Delegierte/r aus jedem Dekanatsrat.

		�  Der/Die Vorsitzende oder der/die gewählte ständige Vertreter/Vertre-
terin und der/die weitere Delegierte können sich im Verhinderungsfall 
durch eine/-n der stellvertretenden Vorsitzenden des Dekanatsrats 
vertreten lassen.

	 b)	� sechs Delegierte der Gemeinderäte aus den in der Seelsorgsregion 
München ansässigen Muttersprachigen Katholischen Gemeinden,

	 c)	� bis zu 24 Delegierte der bischöflich anerkannten katholischen Verbän-
de und Gemeinschaften des Laienapostolates, die von der Arbeitsge-
meinschaft Katholischer Verbände in der Seelsorgsregion München 
zu wählen sind,
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	 d)	� der/die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände 
in der Seelsorgsregion München,

	 e)	� ein/eine vom BDKJ in der Region München entsandter/entsandte De-
legierter/Delegierte,

	 f)	� der/die Vorsitzende des Münchner Bildungswerks,

	 g)	� die Mitglieder des Vorstandes, soweit sie nicht bereits Mitglied des 
Katholikenrates der Region München sind,

	 h)	� bis zu zehn Personen aus dem öffentlichen Leben und dem Laien
apostolat,

	 i)	� der Bischofsvikar für die Seelsorgsregion München oder ein/eine von 
ihm benannter/benannte Vertreter/Vertreterin,

	 j)	� ein von den Dekanen der Dekanate in der Seelsorgsregion München 
zu wählender Dekan,

	 k)	� je ein Pastoralreferent/eine Pastoralreferentin, ein Gemeindereferent/
eine Gemeindereferentin, ein Ständiger Diakon sowie ein Religions-
lehrer/eine Religionslehrerin im Kirchendienst aus der Seelsorgsregi-
on München, die jeweils von ihren Berufsgruppen zu wählen sind,

	 l)	� eine Delegierte aus den Frauen- und ein Delegierter aus den Männer-
orden,

	 m)	� ein/eine Delegierter/Delegierte des Diözesancaritasverbandes in der 
Seelsorgsregion München, der/die vom Vorstand des Diözesancari-
tasverbandes benannt wird,

	 n)	� das Mitglied des Leitungsteams der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft 
„Caritas und Sozialarbeit“ der Ehrenamtlichen für die Seelsorgsregion 
München;

2)	� beratend

	 a)	� der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin für den Katholikenrat der 
Region München.

§ 4  
Konstituierung

Die konstituierende Sitzung des Katholikenrates der Region München, zu 
welcher der/die noch amtierende Vorsitzende die Mitglieder des Katholiken-
rates der Region München gemäß § 3 Absatz 1) und 2) drei Wochen vor der 
Konstituierung einlädt, soll zeitnah nach der Konstituierung der Dekanatsräte 
stattfinden.
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§ 5  
Organe

1)	� Organe des Katholikenrates der Region München sind:

	 a)	� die Vollversammlung,

	 b)	� der Vorstand,

	 c)	� der Geschäftsführende Vorstand.

2)	� Die Organe des Katholikenrates der Region München erlassen für ihren 	
Bereich Geschäftsordnungen.

3)	� Soweit die Vollversammlung oder der Vorstand sich nicht selbst eine 
Geschäftsordnung gibt, ist die jeweilige Geschäftsordnung für den 
Diözesanrat entsprechend anzuwenden.

§ 6  
Die Vollversammlung

1)	� Die Vollversammlung besteht aus den Mitgliedern des Katholikenrates der 
Region München.

2)	� Die Vollversammlung tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen. Eine 
außerordentliche Vollversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand 
dies beschließt oder mindestens ein Viertel der stimmberechtigten Mit-
glieder der Vollversammlung dies beim Vorstand schriftlich unter Angabe 
eines Beratungsgegenstandes und einer Begründung beantragt.

3)	� Die Sitzungen der Vollversammlung sind in der Regel öffentlich. Die Öf-
fentlichkeit kann in begründeten Fällen durch Beschluss der Vollversamm-
lung aufgehoben werden.

4)	� Eine ordnungsgemäß geladene Vollversammlung ist beschlussfähig ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Die 
Vollversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen werden als nicht gültige 
Stimmen behandelt.

5)	� Die Vollversammlung fasst ihre Beschlüsse in eigener Verantwortung und 
gibt Richtlinien für die Tätigkeit der übrigen Organe.

6)	� Die Vollversammlung wählt die Mitglieder des Vorstandes, soweit sie nicht 
kraft Amtes dem Vorstand angehören.

7)	� Die Vollversammlung wählt die Mitglieder nach § 3 Absatz 1) h). Deren 
Amtszeit beträgt vier Jahre ab dem Zeitpunkt ihrer Wahl.
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§ 7  
Der Vorstand

1)	� Der Vorstand besteht aus

	 a)	� dem/der von der Vollversammlung zu wählenden Vorsitzenden,

	 b)	� dem Bischofsvikar für die Seelsorgsregion München oder dem/der 
von ihm für die Vollversammlung benannten Vertreter/Vertreterin,

	 c)	� sieben weiteren von der Vollversammlung zu wählenden Mitgliedern. 
Von diesen ist mindestens je einer/eine zu wählen aus

		  −	� den Räten in der Seelsorgsregion München,

		  −	� den Delegierten der Räte der in der Seelsorgsregion München 
ansässigen Muttersprachigen Katholischen Gemeinden,

		  −	� den Delegierten der bischöflich anerkannten katholischen Ver-
bände und Organisationen des Laienapostolates in der Seel-
sorgsregion München.

	 d)	� dem von den Dekanen der Seelsorgsregion München in die 
Vollversammlung gewählten Dekan,

	 e)	� dem/der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbän-
de in der Seelsorgsregion München,

	 f)	� dem/der vom BDKJ in der Region München in die Vollversammlung 
entsandten Delegierten,

	 g)	� dem/der Vorsitzenden des Münchner Bildungswerks,

	 h)	� dem/der stellvertretenden Vorsitzenden des Diözesanrates aus der 
Region München, sofern er/sie nicht schon Mitglied des Vorstandes 
des Katholikenrates der Region München nach vorstehenden Buch-
staben a), c) und e) bis g) ist. 

	 i)	� dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin des Katholikenrates der 
Region München (beratend).

2)	� Die Vollversammlung wählt in einem zweiten Wahlgang aus dem Kreis aller 
Mitglieder des Vorstandes nach Absatz 1) c) und e) bis h) eine/-n erste/-n 
und eine/-n zweite/-n stellvertretende/-n Vorsitzende/-n.

3)	� Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, ist ein neues Vorstandsmit-
glied nur bis zum Ende der Amtszeit des Vorstandes zu wählen.

4)	� Dasselbe gilt, sollte die Amtszeit eines Mitgliedes nach Absatz 1) e) – h), das 
zum/zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt ist, während der Amtszeit 
der Vollversammlung und des gesamten übrigen Vorstandes enden.
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5)	� Der Vorstand hat folgende Aufgaben:

	 a)	� Er entscheidet in Fragen, die nicht der Vollversammlung vorbehalten 
oder zwischen den Sitzungen der Vollversammlungen zu regeln sind, 
und in allen Fragen, die ihm die Vollversammlung überträgt.

	 b)	� Er entwickelt Initiativen für die Arbeit der Vollversammlung.

	 c)	� Er entscheidet über eilbedürftige Angelegenheiten, die nicht bis zur 
nächsten ordentlichen Vollversammlung zurückgestellt werden kön-
nen.

	 d)	� Er schlägt die Tagesordnung für die Vollversammlung vor.

	 e)	� Er bringt in die Etatberatungen des Vorstandes des Diözesanrates 
den finanziellen Bedarf des Katholikenrates der Region München ein.

	 f)	� Wenn in Gesetzen, Verordnungen und kommunalen Satzungen eine 
Vertretung der Katholiken auf Landkreis- oder Stadtebene vorge
sehen ist, werden diese Vertreter vom Vorstand gewählt.

§ 8  
Der Geschäftsführende Vorstand

1)	� Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, den 
beiden stellvertretenden Vorsitzenden, dem Bischofsvikar für die Seel-
sorgsregion München oder dem/der von ihm für die Vollversammlung 
benannten Vertreter/Vertreterin und dem Geschäftsführer/der Geschäfts
führerin (ohne Stimmrecht).

2)	� Der Geschäftsführende Vorstand berät und unterstützt den Vorsitzenden/
die Vorsitzende in der Zeit zwischen den Sitzungen des Vorstandes bei der 
Erledigung der laufenden Aufgaben.

§ 9  
Der/Die Vorsitzende

1)	� Der/Die Vorsitzende vertritt den Katholikenrat der Region München nach 
innen und außen.

2)	� Er/Sie beruft und leitet die Sitzungen der Vollversammlungen und des Vor-
standes.

3)	� Der/Die Vorsitzende wird im Verhinderungsfall oder nach Absprache durch 
einen/eine der stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.



194

§ 10  
Sachbeauftragte und Sachbereichsgremien

1)	� Für die Sachbereiche, die einer kontinuierlichen Beobachtung und der 
ständigen Mitarbeit des Katholikenrates der Region München bedürfen, 
können sowohl die Vollversammlung als auch der Vorstand Sachbeauf-
tragte bestellen, Sachbereichsgremien bilden oder andere Formen der Zu-
sammenarbeit wählen.

2)	� Die Sachbereichsgremien, Sachbeauftragten und anderen Formen der Zu-
sammenarbeit haben die Aufgaben, in ihrem Sachbereich die Entwicklung 
kontinuierlich zu beobachten, die Organe des Katholikenrates der Region 
München zu beraten, über die Entwicklung in diesem Sachbereich zu in-
formieren und gegebenenfalls Vorlagen zu erstellen. Darüber hinaus ste-
hen sie über den Vorstand den übrigen Gremien in der Seelsorgsregion 
München zur Verfügung.

3)	� Der Vorstand stellt Richtlinien für die Arbeit der Sachbeauftragten, Sach-
bereichsgremien und anderen Formen der Zusammenarbeit auf und koor-
diniert deren Arbeit. Er entscheidet über die Behandlung der Arbeitsergeb-
nisse.

4)	� Soweit die Vollversammlung die Mitglieder in den Sachbereichsgremien 
und anderen Formen der Zusammenarbeit nicht selbst bestellt, erfolgt die 
Berufung durch den Vorstand.

5)	� Die Sachbereichsgremien wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden/eine 
Vorsitzende.
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§ 11  
Aufwendungen

Die Mitglieder des Katholikenrates der Region München haben Anspruch auf 
Erstattung ihrer Aufwendungen, die ihnen bei der Erfüllung ihrer satzungsge-
mäßen Aufgaben entstehen.

Die Satzung für den Katholikenrat der Region München in der Fassung vom  
1. April 2014 wurde von der Vollversammlung des Diözesanrates am 14. Okto-
ber 2017 geändert.

Auf der Grundlage dieser Änderungsbeschlüsse wird diese Satzung für den 
Katholikenrat der Region München in der vorliegenden Form mit Wirkung vom 
1. März 2018 in Kraft gesetzt.

München, 7. Februar 2018

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising


